
Dienstsportpistole und -revolver >> (2) 

 

Zugelassene Disziplinen: 

1224 - Mehrdistanzschießen Kurzwaffe 

1324 – 25m Fallscheiben-Schießen Kurzwaffe 

 

Technische Vorschriften (Quelle: SHB KW K 2.01.2) 

In den Disziplinen Dienstpistole 2 (*24) sind nur Waffen mit Polymergriffstück und Striker Fire System 

im Kaliber 9mm Luger gemäß Positivliste im Kommentar zugelassen. Das Anbringen von Anbauteilen, 

wie Laufgewichten o.Ä. ist nicht zulässig. 

Waffengewicht (Quelle: K10 Anhang 3 Dienstsportpistole 2) 

maximal 900 Gramm 

Visierung (Quelle: SHB KW K 2.04) 

In den Disziplinen Dienstpistole 2 (xx24) ist nur entweder eine feste Visierung oder eine Kimme mit 

Seitenverstellung zulässig. Eine höhenverstellbare Visierung ist nicht zugelassen. 

Abzugswiderstand (Quelle: SHB KW K 2.09) 

Für alle Kurzwaffen des BDS-Standardprogramms gilt ein Mindestabzugswiderstand von 1.000 Gramm. 

Ausnahmen: 

• In den Kurzwaffen-Disziplinen *11, *16 und *17 sind Kurzwaffen mit einem Mindestabzugswiderstand 

von 907 Gramm zugelassen. 

• In den Kurzwaffen-Disziplinen *24 (Dienstpistole 2) gilt ein Mindestabzugswiderstand von 1.360 

Gramm 

 

 

Zugelassene Waffen (Quelle: Kommentar zum SHB -  Anhang 3 Dienstsportpistole 2) 

 

• Glock:    alle Modelle 

• Walther:    PDP, P14 

• Heckler & Koch:   SFP 9 

• Tanfoglio:    Force Esse 

• HS-Produkt:    HS, H11 

• Springfield Armory:   Hellcat, Echelon 


